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lKvws Steinfurt /

Merkblatt Burgergeld - Grundsicherung fur Arbeitsuchende - SGB |l
1. Wer ist fur die Leistungsgewahrung zustandig?

Das jobcenter Kreis Steinfurt hat die Aufgabe der Bewilligung von Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II) auf die kreisangehérigen Stadte und Gemeinden Ubertragen (Ausnahme:
Fur die Gemeinden Lienen, Laer, Horstmar, Nordwalde, Greven und Westerkappeln wird die Aufgabe
durch das jobcenter Kreis Steinfurt selbst wahrgenommen).

Dort stehen Ihnen Ansprechpersonen fir alle Fragen rund um das Birgergeld zur Verfigung.
Vor Ort erhalten Sie auch die zur Antragstellung notwendigen Formulare. Darliber hinaus stehen
die Antragsformulare auch zum Download (www.jobcenter-kreis-steinfurt.de) bereit.

2. Wer ist fur die Arbeitsvermittlung zustandig?

Fur die Vermittlung in Arbeit stehen Ihnen die Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler des jobcenter
Kreis Steinfurt zur Verfigung. Sie beraten und unterstiitzen Sie bei lhrer individuellen Eingliederung in
Arbeit.

Wenn Sie Burgergeld und Arbeitslosengeld gleichzeitig beziehen, werden lhnen Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit durch die Agentur fir Arbeit erbracht.

3. Aufgabe und Ziel des Burgergeldes

Das Burgergeld soll die Eigenverantwortung von erwerbsfahigen Leistungsberechtigten und Personen,
die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, starken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebens-
unterhalt unabhangig vom Buirgergeld aus eigenen Mitteln und Kréaften bestreiten kénnen. Sie soll er-
werbsfahige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstatigkeit
unterstiitzen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten
kénnen.

Das Birgergeld, Grundsicherung fur Arbeitsuchende umfasst Leistungen zur

1. Beratung

2. Beendigung oder Verringerung der Hilfebedurftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Ausbil-
dung oder Arbeit und

3. Sicherung des Lebensunterhalts.

Uber Form und Hohe der Leistungen entscheidet das Jobcenter nach pflichtgemalRem Ermessen, so-

weit das Gesetz keine verbindlichen Vorgaben macht. Die Leistungen werden in Form von Dienstlei-
stungen (Information und Beratung), Geldleistungen sowie Sachleistungen erbracht.

4. Aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in Arbeit

Birgergeld setzt voraus, dass sowohl die erwerbsfahigen Leistungsberechtigten als auch die mit in der
Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehorigen alle Mdglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung der
Hilfebedurftigkeit ausschdpfen.

Eine aktive Mitwirkung an allen MaRnahmen zur Eingliederung in Arbeit wird gefordert, dazu ge-
horen insbesondere:

Abschluss eines Kooperationsplanes

Teilnahme an Beratungsgesprachen

Verpflichtung zur rechtzeitigen Abmeldung von Terminen bei Verhinderung (mit wichtigem Grund)
Wahrnehmung von arztlichen und psychologischen Untersuchungsterminen
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¢ Nachweis von Bewerbungsbemuihungen (in den Bewerberzentren werden Sie gerne bei Ihren Be-
werbungsaktivitdten unterstitzt und kénnen kostenfrei lhre Bewerbungen erstellen und verschik-
ken)

Teilnahme an Gruppen- und QualifizierungsmaRnahmen und Arbeitsgelegenheiten

Annahme jeder zumutbaren Arbeit (siehe Punkt 5)

Verpflichtung zur vorherigen Antragstellung (siehe Punkt 7)

Sicherstellung der Erreichbarkeit (siehe Punkt 8)

5. Zumutbarkeit von Arbeit

Leistungsberechtigte nach dem SGB Il sind gesetzlich verpflichtet, jede Arbeit anzunehmen, zu der
sie geistig, seelisch und koérperlich in der Lage sind. Hierzu z&hlt auch die Annahme einer Arbeit,
die unter Tarif oder unter dem ortstiblichen Entgelt bezahlt wird, solange die Entlohnung den gesetzli-
chen Mindestlohn nicht unterschreitet bzw. als sittenwidrig anzusehen wére. Ebenfalls besteht die Pflicht
zur Teilnahme an Malinahmen zur Eingliederung in Arbeit.

Pflichtverletzungen ohne wichtigen Grund haben Leistungsminderungen zur Folge, die erhebliche fi-
nanzielle Einbuf3en nach sich ziehen. Bei besonderen Umstanden kann die Pflicht zur Aufnahme einer
Beschaftigung oder Teilnahme an MalRnahmen nur eingeschréankt bestehen bzw. vollstandig entfallen.
Dies gilt insbesondere, wenn (Klein-)Kinder zu betreuen sind oder die Pflege einer oder eines Angeho-
rigen sich nicht mit der Ausiibung der Arbeit oder Teilnahme an der Maflinahme vereinbaren lasst und
die Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann.

Kein wichtiger Grund eine Arbeit abzulehnen liegt insbesondere vor, wenn

o die Arbeit nicht lhrer friiheren Tatigkeit oder Ausbildung entspricht oder

o wenn die Arbeit gegentiber lhrer Ausbildung als geringer wertig anzusehen ist oder
e wenn der Ort der Beschaftigung weiter entfernt ist als friiher oder

e wenn die Arbeitsbedingungen ungunstiger sind als friilher oder

e wenn eine andere Erwerbstatigkeit dafiir beendet werden muss.

Weigert sich jemand ohne wichtigen Grund, zumutbare Arbeit zu leisten, an einer Eingliederungs-
maf3nahme teilzunehmen oder die im Kooperationsplan festgehaltenen Absprachen einzuhalten bzw.
entsprechend mitzuwirken, wird das Burgergeld fir die Dauer von bis zu 3 Monaten gemindert. Die
Minderung wird beendet, sobald die betroffene Person ihren Pflichten wieder nachkommt.

6. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Zur Unterstutzung der Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschaftigung, zur
beruflichen Weiterbildung sowie zur Qualifizierung kénnen die notwendigen und angemessenen Kosten
tbernommen werden.

Welche Kosten dies im Einzelnen sein kdnnen, besprechen Sie bitte — bevor diese entstehen — mit
Ihrer Arbeitsvermittlerin oder lhrem Arbeitsvermittler. Insbesondere kann es sich dabei um folgende
Leistungen handeln: Reisekosten zu Vorstellungsgesprachen, Fahrtkosten flr Pendelfahrten, Kosten
fur getrennte Haushaltsfihrung, Umzugskosten, Kosten fur Arbeitsmittel, Kosten fiur Weiterbildungs-
und Qualifizierungsmaf3nahmen.

7. Verpflichtung zur vorherigen Antragstellung

Eine Erstattung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit kann nur dann erfolgen, wenn Sie die Uber-
nahme vorher bei lhrer Arbeitsvermittlerin oder Ihrem Arbeitsvermittler beantragt haben. Eine nachtrag-
liche Bewilligung ist nicht mdglich.

Grundsatzlich handelt es sich bei diesen Leistungen um Ermessensleistungen, das Jobcenter entschei-
det Giber eine Bewilligung im Einzelfall.
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8. Erreichbarkeit und Ortsabwesenheit

Erwerbsfahige leistungsberechtigte Personen haben sicherzustellen, dass sie sich im ndheren Bereich
des zustandigen Jobcenters aufhalten und werktéglich Mitteilungen und Aufforderungen der zustandi-
gen Ansprechpersonen im Jobcenter zur Kenntnis nehmen. Grundséatzlich gilt, dass sich erwerbsfahige
leistungsberechtigte Personen nur nach vorheriger Absprache und mit Zustimmung der Arbeits-
vermittler/Arbeitsvermittlerinnen auRRerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches aufhalten diirfen.

Sie kénnen fir bis zu drei Wochen pro Kalenderjahr von der Pflicht, zur Vermittlung zur Verfiigung zu
stehen, befreit werden. Sie mussen mit der Riickforderung der Leistungen rechnen, wenn Sie den ge-
nehmigten auswartigen Aufenthalt Uberschreiten, ohne das Jobcenter rechtzeitig zu informieren.

9. Wer hat einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts?

Grundsatzlich haben Personen einen Anspruch auf Burgergeld nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB 1), die

e zwischen 15 Jahre und der Altersgrenze der Regelaltersrente (je nach Geburtsjahrgang zwi-
schen 65 und 67 Jahren) alt sind,

e inderBundesrepublik Deutschland ihren gewdhnlichen Aufenthalt (Lebensmittelpunkt) haben,
e erwerbsféhig und
e hilfebedirftig sind.

Nicht erwerbsfahige Angehdrige und Kinder unter 15 Jahre, die mit erwerbsfahigen Leistungsbe-
rechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, kbnnen auch Blrgergeld erhalten.

Erwerbsfahig ist, wer unter den ublichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes taglich min-
destens drei Stunden arbeiten kann. Als erwerbsféhig gilt auch, wer eine sogenannte Arbeitsmarkt-
rente bezieht.

Hilfebedurftig ist, wer seinen Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfs-
gemeinschaft zusammenlebenden Personen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kréaften (z. B.
Arbeit) und Mitteln (z. B. Einkommen und Vermdégen) sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von
anderen, insbesondere von Angehdrigen oder von Tragern anderer Sozialleistungen (z.B. Agentur fir
Arbeit, Krankenkasse, Rentenversicherungstrager) erhalt.

10. Wer gehort zur Bedarfsgemeinschaft?
Zur Bedarfsgemeinschaft zahlen:

o Die erwerbsfahige leistungsberechtigte Person

e Wenn die erwerbsfahige leistungsberechtigte Person unter 25 Jahre ist, auch die im Haushalt le-
benden Eltern bzw. der im Haushalt lebende Elternteil und dessen Partnerin oder Partner

e Die nicht getrenntlebende Partnerin bzw. der nicht getrenntlebende Partner der erwerbsféhigen
leistungsberechtigten Person (Ehegatte/Ehegattin, Lebenspartner/-in, ehe- oder lebenspartner-
schaftsahnliche Partnerin bzw. Partner)

¢ Die im Haushalt lebenden Kinder der oben genannten Personen bis zum Alter von einschlieRlich
24 Jahren.
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11. Welche Personen sind von Leistungen ausgeschlossen?
Folgende Personen erhalten in der Regel keine Leistungen nach dem SGB II:

e Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

e Auslanderinnen und Auslander, die weder Arbeitnehmende noch Selbstandige sind, sowie de-
ren Familienangehdrige fur die ersten drei Monate ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik

e Auslanderinnen und Auslander, die sich langer als drei Monate in der Bundesrepublik aufhalten
und deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitssuche, der Ausbildungs- oder
Studienplatzsuche oder aus einer Aufenthaltserlaubnis nach § 20a des Aufenthaltsgesetzes
ergibt, sowie deren Familienangehérige

e Personen, die Altersrente oder vergleichbare Leistungen beziehen

e Personen, die sich in einer stationaren Einrichtung befinden

e Personen, denen Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 93 des Vierzehnten Buches Sozial-
gesetzbuch zuerkannt worden sind

e Studierende an hdheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen, die nicht im Haushalt der
Eltern wohnen

e Auszubildende in beruflicher Ausbildung oder in berufsvorbereitenden Bildungsmalinahmen,
die nicht im Elternhaushalt wohnen und keinen eigenen Haushalt fiihren (z.B. Unterbringung
und volle Verpflegung in einem Wohnheim oder Internat)

12. Soziale Absicherung (Kranken, Pflege- und Rentenversicherung)

Aufgrund des Bezugs von Biirgergeld nach § 19 Abs.1 Satz 1 SGB Il (nicht bei Bezug von Biirgergeld
nach § 19 Abs. 1 Satz 2 SGB Il oder darlehensweisem Leistungsbezug) besteht Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.

Erwerbsfahige Personen ab 15 Jahren, die zuletzt bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert wa-
ren, werden flr die Zeit des Burgergeldbezuges in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
pflichtversichert. Die pauschalierten Beitrage zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlt allein das Job-
center. Bei Beendigung des Blrgergeldbezuges Ubermittelt das Jobcenter eine Abmeldung zur gesetz-
lichen Krankenversicherung. Zwecks Klarung des weiteren Versicherungsschutzes missen Sie sich
dann mit lhrer Krankenkasse in Verbindung setzen.

Leistungsbeziehende, die unmittelbar vor dem Bezug von Burgergeld in einer privaten Krankenversi-
cherung versichert waren, bleiben auch wéahrend des Leistungsbezuges privat versichert. Das Jobcen-
ter wird sich an den Beitragen beteiligen bzw. die durch die Versicherung anhand des Basistarifes fest-
gesetzten Beitrage vollstandig ibernehmen.

Durch den Bezug von Birgergeld besteht keine Pflichtversicherung und Beitragspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Die Zeit des Leistungsbezugs wird durch Ihr Jobcenter jedoch an die Ren-
tenversicherung Ubermittelt (Anrechnungszeit). Hierdurch kénnen Licken in der Versicherungshbiografie
vermieden und insbesondere bestehende Anwartschaften auf Erwerbsminderungsrenten und Leistun-
gen zur Teilhabe weiterhin aufrechterhalten werden.

13. Ermittlung des Anspruchs auf Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts

Bei der Ermittlung, ob Leistungen fiir den Lebensunterhalt zu gewé&hren sind, wird der ermittelte Bedarf
zur Sicherstellung des Lebensunterhalts dem einzusetzenden Einkommen und Vermdégen ge-
genlbergestellt. Reichen Einkommen und Vermégen zur Bedarfsdeckung nicht aus, besteht in Héhe
des nicht gedeckten Bedarfes ein Anspruch auf Leistungen.

Zu beachten ist, dass grundséatzlich nur nicht getrenntlebende Partner ihr Einkommen und Vermdgen
fureinander einzusetzen haben. Daneben missen sie ihr Einkommen und Vermégen fur die im Haushalt
lebenden eigenen Kinder und Kinder des Partners bzw. der Partnerin einsetzen.
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14. Bedarf zur Sicherstellung des Lebensunterhalts

Das Biurgergeld umfasst Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes einschlief3lich der angemes-
senen Kosten fir Unterkunft und Heizung. Hierzu z&hlen insbesondere:

e der Regelbedarf

e  Mehrbedarfe (u. a. bei Schwangerschaft, Alleinerziehung, besonderer Diatkost)

e Bedarfe fur die Unterkunft (z. B. Kaltmiete; Betriebskosten wie Millgebihr, Wasser/Abwasser;
Zinsbelastung bei Eigentum)

e  Bedarfe fur Heizung und Warmwasser

e  Einmalige Bedarfe

e  Bedarfe fiur Bildung und Teilhabe

15. Hohe der Regelbedarfe

Der monatliche Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes betragt fur:

bis ab
31.12.2025 01.01.2026
AIIemstehend_e OQer A_I.I.elr)emehende; Perso- 563,00 € 563,00 €
nen mit minderjahrigem Partner
volljahrige Partner eéggg/o?edarfsgememschaft 506,00 € 506,00 €
18 - 24-jahrige im Haushalt der Eltern oder mit
Umzug ohne Zustimmung (80%) 451,00 € A
Juge_ndllc_h.e 14 - 17 Jahre; 471,00 € 471,00 €
minderjahrige Partner
Kinder 6 - 13 Jahre 390,00 € 390,00 €
Kinder unter 6 Jahre 357,00 € 357,00 €

Mit dem Regelbedarf abgegolten sind insbesondere Bedarfe fir Ernahrung, Kleidung, Kérperpflege,
Reinigungsmittel, Hausrat, Haushaltsenergie (ohne Heizung und Warmwasser) und Bedurfnisse des
taglichen Lebens. Zu den personlichen Bedirfnissen des taglichen Lebens gehdrt in vertretbarem Um-
fang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Kontakte zur Aul3enwelt wie
Radio, TV, Telefon, Verkehr, Freizeitaktivitaten).

Der Regelbedarf wird als monatlicher Pauschalbetrag beriicksichtigt. Uber die Verwendung des Pau-
schalbetrages konnen Leistungsberechtigte eigenverantwortlich entscheiden, wobei das Eintreten un-
regelmafig anfallender Bedarfe (Beispiel: Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine) zu berticksichti-
gen ist und hierfur ggf. Ansparungen vorzunehmen sind.

16. Bedarfe fur Unterkunft und Heizung

Bei der Berechnung der Leistungen nach dem SGB Il kbnnen Unterkunftskosten grundsatzlich nur im
ortsiiblichen, angemessenen Umfang beriicksichtigt werden. Die Hohe der angemessenen Kosten fiir
Unterkunft ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Die im Einzelfall mal3gebliche Angemessenheitsgrenze
wird lhnen von lhrer persdnlichen Ansprechpartnerin bzw. lhrem persdnlichen Ansprechpartner im Job-
center mitgeteilt. In die Entscheidung, ob die Unterkunftskosten unangemessen sind, kénnen besondere
Umsténde, die in Ilhrem Fall vielleicht gegeben sind, einbezogen werden (z. B. Schwangerschaft,
schwerwiegende Erkrankungen oder Pflegebediirftigkeit).

Bei einem erstmaligen Bezug von Burgergeld werden die Unterkunftskosten (ohne Heizkosten) fiir ein
Jahr — der sogenannten Karenzzeit - in der tatsachlichen Hohe anerkannt. Bei einer Unterbrechung
des Leistungsbezuges in der Karenzzeit fir mindestens einen Monat, verlangert sich die Karenzzeit
entsprechend. Sie beginnt neu, sofern zuvor drei Jahre keine Leistungen nach dem SGB Il oder SGB
Xl bezogen werden.

Soweit die Kosten fir Unterkunft nach der Karenzzeit unangemessen hoch sind, so werden diese
dennoch im Regelfall fiir die ersten sechs Monate in tatsachlicher Héhe tilbernommen. Wéahrend
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dieses Zeitraums haben Sie dann Gelegenheit, die Kosten — notfalls auch durch einen Wohnungswech-
sel — auf das angemessene Mal} zu senken.

Verlangt Ihr Vermieter eine Anderung im Mietverhéltnis, z. B. die Zustimmung zu einer Mieterhthung,
klaren Sie bitte vorab mit dem Jobcenter, ob Sie der Anderung zustimmen durfen. Wenn Sie ohne vor-
herige Riicksprache mit dem Jobcenter eine Anderung im Mietverhaltnis akzeptieren, kann das unter
Umstanden dazu fihren, dass die htheren Mietkosten nicht dauerhaft als Bedarf tibernommen werden
kénnen.

Bevor eine neue Wohnung angemietet wird, ist eine Ricksprache mit dem Jobcenter notwendig. Die
Kosten fur eine neue Unterkunft (Miete, Nebenkosten, Heizkosten) werden in der Regel nur in voller
Hohe berucksichtigt, wenn vor Unterzeichnung des Mietvertrages eine entsprechende Zusicherung
durch das Jobcenter erteilt worden ist.

Teilen Sie auch mit, welche Kosten im Zusammenhang mit dem Umzug entstehen. Bei einem Woh-
nungswechsel kdnnen die damit verbundenen weiteren Kosten (Umzugskosten, Wohnungsbeschaf-
fungskosten, Kaution fir die neue Wohnung) als Bedarf flir Unterkunft anerkannt werden. Dies gilt al-
lerdings nur, wenn vorher (= vor Unterzeichnung des Mietvertrages, vor Beauftragung eines Umzugs-
unternehmens etc.) eine gesonderte Zusicherung durch das Jobcenter erteilt worden ist.

Bei der Anmietung neuer Wohnungen werden Maklergebiihren vom Jobcenter grundsatzlich nicht als
Bedarf anerkannt. Maklergebuhren kdnnen nur ausnahmsweise beriicksichtigt werden, wenn Sie nach-
weisen, dass lhnen im Einzelfall die Anmietung einer Wohnung ohne Einschaltung eines Maklers nicht
mdglich ist. Auch in diesem Fall ist es notwendig, dass Sie vor Beauftragung eines Maklers eine Zusi-
cherung des Jobcenters zur Kostenibernahme einholen.

Heizkosten kdnnen ebenfalls nur in angemessener Héhe bertcksichtigt werden. Heizen Sie umsichtig,
werden in der Regel die tatsachlichen Heizkosten Ubernommen. Das Jobcenter prift die Angemessen-
heit anhand des tatsachlichen Verbrauchs von Heizenergie. Hierzu wird der Verbrauch aus der letzten
Jahresabrechnung mit Durchschnittswerten anderer Haushalte aus dem Bundesheizkostenspiegel ver-
glichen. Sind Ihre Heizkosten zu hoch, werden Sie darauf gesondert hingewiesen und zur Verbrauchs-
senkung aufgefordert.

Beschaffen Sie lhre Heizenergie selbst (z. B. Heiz6l), sollten Sie vor der Bestellung unbedingt eine
Zusicherung der Kosteniibernahme durch das Jobcenter einholen. Erkundigen Sie sich nicht vorab tber
die angemessene Menge an Heizmaterial, miissen Sie damit rechnen, dass das Jobcenter die Kosten
nicht in voller Hohe als Bedarf anerkennt.

Rickzahlungen und Guthaben aus Nebenkosten- oder Heizkostenabrechnungen werden in dem Mo-
nat nach der Rickzahlung oder der Gutschrift auf die Kosten der Unterkunft angerechnet. Daher mus-
sen Sie Nebenkosten- oder Heizkostenabrechnungen unverziglich beim Jobcenter vorlegen.

17. Anspruch auf Gewéahrung von einmaligen Leistungen
Im Bereich des SGB Il sind einmalige Leistungen nur noch in folgenden Féallen vorgesehen:

e  Erstausstattungen fir die Wohnung einschlielich Haushaltsgeréate (z. B. bei Trennung von Part-
nern oder vollstandigem Verlust)

e  Erstausstattungen fur Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt

e Anschaffung und Reparaturen von orthopédischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen
Geraten und Ausriistungen sowie die Miete von therapeutischen Geraten

Einmalige Leistungen sind gesondert und vor der Anschaffung der jeweiligen Gegenstande zu beantra-
gen. Kosten fiir Gegenstande, die bereits vor Antragstellung angeschafft und bezahlt wurden, kénnen
nicht tbernommen werden. Das gilt auch, wenn fiir die Anschaffung ein Darlehen aufgenommen oder
andere Schuldverpflichtungen eingegangen worden sind.
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Alle Gbrigen Bedarfe des taglichen Lebens sind aus dem Regelbedarf zu finanzieren (z. B. auch Er-
satzbeschaffungen, wenn Md&bel, Hausrat oder Bekleidung unbrauchbar geworden sind). Sofern gro-
Rere Ausgaben (etwa Ersatzbeschaffung von Mébeln, Kleidung etc.) absehbar sind, so missen Sie
hierfur Ansparungen aus den fur den Regelbedarf erbrachten Leistungen vornehmen.

18. Leistungen fir Bildung und Teilhabe fir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Bei Personen unter 25 Jahren, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine
Ausbildungsvergitung erhalten (Schilerinnen und Schiler) kénnen folgende zusatzliche Bedarfe be-
ricksichtigt werden:

e  Kosten fur Schulausfliige und Ausfliige der Kindertageseinrichtung

e  Kosten fur Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

e  Ausstattung mit persénlichem Schulbedarf (pauschal 130,00- € zum 01.08. und 65,00 € zum 01.02.
eines Jahres; bei Einschulung wahrend des Schuljahres erfolgt die Zahlung einzelfallbezogen).

e  Schilerbeférderungskosten fur den Besuch der nachstgelegenen Schule, wenn diese im Einzelfall
nicht durch den Schultrdger ibernommen werden, die Schilerin oder der Schiler auf die Schiler-
beférderung angewiesen ist.

e  Lernforderung, um bestehende Lerndefizite zu abzubauen

¢ Die Kosten fur die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen, Kindertageseinrichtungen und
in der Kindertagespflege.

Fur Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wird darliber hinaus ein Bedarf in Héhe von 15,- € monatlich
berlcksichtigt, wenn Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit der Teilnahme an

e  Aktivitdten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit
e  Unterricht in kiinstlerischen Fachern (z. B. Musikunterricht)
e Teilnahme an Freizeiten.

Daneben kdnnen im Einzelfall weitere Aufwendungen dbernommen werden, die im Zusammenhang
mit der Teilnahme an einer der genannten Aktivitaten entstehen, wenn es nicht zumutbar ist, dass die
Kosten aus dem Regelbedarf finanziert werden.

Fur die Leistungen der Lernférderung (Nachhilfe) und Schilerbeférderung ist jeweils ein gesonderter
Antrag zu stellen. Fur die Ubernahme der Kosten fiir eine mehrtéagige Klassenfahrt legen Sie fur die
Bewilligung bitte den Elternbrief bei Ihrer Sachbearbeiterin oder Ihrem Sachbearbeiter vor.

Alle anderen Leistungen werden mit der Bewilligung der SGB Il-Leistungen auf die MunsterlandKarte
gebucht. Die Zahlung fir den persdnlichen Schulbedarf erfolgt zu den Stichtagen auf Ihr Konto.

19. Einkommensanrechnung (88 11 — 11b SGB II)

Als Einkommen gelten grundséatzlich alle Einnahmen in Geld, die Sie im Bewilligungszeitraum erhalten.
Das Gesetz spricht vom so genannten ,,Zufluss®, d.h. dass grundsatzlich alle Einkiinfte in dem Monat
auf den Bedarf nach dem SGB Il angerechnet werden, in dem sie zuflieRen (z. B. dem Konto gut-
geschrieben werden). Hierzu zéhlen nicht nur Erwerbseinkommen, sondern grundsatzlich alle Einnah-
men (z. B. Kindergeld, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Unterhaltsleistungen, Arbeitslo-
sengeld, Rentenzahlungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Leistungen der Ausbil-
dungsforderung usw.). Im Rahmen lhrer Mitwirkungspflicht ist jede Einnahme, die Sie nach An-
tragstellung und wéahrend des laufenden Bezuges erhalten, umgehend mitzuteilen.

Auch als Nachzahlung zuflieBende Einnahmen (z.B. Lohnnachzahlungen, Kindergeldnachzahlung)
werden grundsatzlich im Zuflussmonat angerechnet. Soweit durch die Bertcksichtigung des Einkom-
mens in dem Zuflussmonat die Hilfebedurftigkeit entfallen wiirde, ist eine als Nachzahlung zuflieRende
Einnahme gleichm&Rig auf einen Zeitraum von sechs Monaten aufzuteilen und ab dem Monat des Zu-
flusses mit einem entsprechenden monatlichen Teilbetrag zu beriicksichtigen.

Welche Absetzbetrage vom Einkommen aus Erwerbstatigkeit berlicksichtigt werden, ist u.a. abhén-
gig vom Alter der erwerbstatigen Person.
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a. Erwerbsfahige Burgergeldbeziehende ab 25 Jahren

Bei erwerbsfahigen Birgergeldbeziehenden ab 25 Jahren bleibt vom Einkommen aus Erwerbstétigkeit
bis 400,00 € ein Grundabsetzbetrag von 100,00 € monatlich anrechnungsfrei. Bei Erwerbseinkommen
von mehr als 400,00 € monatlich kdbnnen ggf. auch héhere Absetzbetrage berlicksichtigt werden (z.B.
fur Fahrtkosten zur Arbeitsstatte, Arbeitskleidung, angemessene Versicherungen).

Darilber hinaus wird vom Erwerbseinkommen ein weiterer Freibetrag wegen Erwerbstatigkeit abge-
setzt. Dieser betragt bei Blrgergeldbeziehenden ab 25 Jahren 20 Prozent des (Brutto-) Einkommens
Uber 100,00 € und bis 520,00 € sowie 30 Prozent des (Brutto-) Einkommens tber 520,00 € und bis
1.000,00 € sowie 10 Prozent des (Brutto-) Einkommens (ber 1.000,00 € und bis 1.200,00 € (bis
1.500,00 € bei mindestens einem minderjahrigen Kind).

Sofern Burgergeldbeziehende ab 25 Jahren einen Freiwilligendienst (Bundesfreiwilligendienst, FSJ,
FOJ) absolvieren, zahlt das von der Einsatzstelle gewahrte Taschengeld nicht als Erwerbseinkommen.
Personen ab 25 Jahren erhalten auf das Taschengeld einen Grundabsetzbetrag von 250,00 €. Einen
weiteren Freibetrag gibt es fur diese Personen jedoch nicht.

b. Erwerbsfahige Blrgergeldbeziehende unter 25 Jahren — nicht Auszubildende/Studierende/Schiler-
/in, oder Teilnehmer-/in an einem Freiwilligendienst:

Bei diesen Personen gelten die Ausfihrungen unter a. entsprechend. Die Absetzbetrage vom Erwerbs-
einkommen sind identisch mit denen von Birgergeldbeziehenden ab 25 Jahren.

c. Erwerbsfahige Birgergeldbeziehende unter 25 Jahren - Studierende/Auszubildende/Schiler-/in oder
Teilnehmer-/in an einem Freiwilligendienst:

Bei Blrgergeldbeziehenden unter 25 Jahren ist vom Erwerbseinkommen (z.B. Ausbildungsvergutung,
Minijob, Taschengeld bei Freiwilligendienst) statt eines Grundabsetzbetrages in Héhe von 100,00 € ein
monatlicher Grundabsetzbetrag in Hohe von 603,00 € abzusetzen, sofern eine der folgenden Voraus-
setzungen vorliegt:

. Die Person absolviert eine nhach dem BAf6G dem Grunde nach férderungsfahige Ausbildung.

. Die Person absolviert eine nach dem SGB Ill dem Grunde nach férderungsfahige Ausbildung,
eine berufsvorbereitende Bildungsmafl3nahme oder eine Einstiegsqualifizierung.

. Die Person absolviert einen Freiwilligendienst (Bundesfreiwilligendienst, FSJ, FOJ).

. Die Person ist als Schiiler/-in allgemein- oder berufsbildender Schulen aul3erhalb der Ferien-

zeiten erwerbstatig; dies gilt nach dem Besuch allgemeinbildender Schulen auch bis zum Ablauf
des dritten auf das Ende der Schulausbildung folgenden Monats.

Liegen die Voraussetzungen fir den erhéhten Grundabsetzbetrag in Hohe von 603,00 € vor, werden
auf das Erwerbseinkommen zusatzlich Erwerbstatigenfreibetrage in Hohe von 30 Prozent des (Brutto-)
Einkommens tber 603,00 € bis 1.000,00 € sowie 10 Prozent des (Brutto-) Einkommens tber 1.000,00
€ und bis 1.200,00 € (bis 1.500,00 € bei mindestens einem minderjahrigen Kind) gewéhrt.

Einnahmen von Schulerinnen und Schilern allgemein- oder berufsbildender Schulen unter 25 Jahren
aus Ferienjobs bleiben in unbegrenzter Hohe anrechnungsfrei. Dies gilt nicht fur Schilerinnen und
Schuler, die einen Anspruch auf Ausbildungsvergitung haben.

Leistungen der Ausbildungsforderung (z. B. BAf6G, Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld)
bleiben ebenfalls mindestens im Umfang von 100,00 € frei; hdhere Betrage kdnnen auf Nachweis ab-
gesetzt werden. Bei gleichzeitigem Bezug von Leistungen der Ausbildungsférderung und Erwerbsein-
kommen wird der Grundabsetzbetrag von 100,00 € fur Leistungen der Ausbildungsférderung nicht zu-
satzlich gewahrt. In dieser Konstellation gibt es insgesamt nur den maf3geblichen Grundabsetzbetrag
auf das Erwerbseinkommen, welcher entweder 100,00 € oder 603,00 € betragt.

Bestimmte steuerfreie Einkiinfte (z.B. aus einer Téatigkeit als Ubungsleiter/-in) sind bis zu einem Betrag
von 3.300,00 € kalenderjahrlich anrechnungsfrei. Etwaige Uber den Jahresbetrag hinausgehende Be-
trage werden als Erwerbseinkommen - unter Berlicksichtigung der tiblichen Absetzbetrage - angerech-
net.
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Unter dem Link https://www.sgb?2.info/freibetrag/rechner stellt das Bundesministerium fiir Arbeit und So-
ziales (BMAS) einen Einkommensrechner bereit, der es lhnen auf einfache Art und Weise ermdglicht,
festzustellen, in welchem Umfang Einkommen auf die Leistungen nach dem SGB Il angerechnet wer-
den. Bitte beachten Sie, dass die dortigen Angaben ohne Gewahr sind.

20. Vermogenseinsatz (§ 12 SGB 1)

Vermdgen ist — unter Berlicksichtigung von Freigrenzen — ebenfalls grundsatzlich fir die Sicherstellung
des Lebensunterhaltes einzusetzen. Vermégen kann sein: Bar- und Sparvermdgen, bestehende Le-
bensversicherungen, angesparte Sparvertrdge, angesparte Bausparvertrage, Wertpapiere, sonstige
Kapitalanlagen, Hausgrundsticke und sonstiges Grundvermégen, Kraftfahrzeuge, Erbschaften etc.

Bei einem erstmaligen Bezug von Birgergeld wird innerhalb eines Jahres — der sogenannten Ka-
renzzeit — Vermoégen nur bericksichtigt, sofern es erheblich ist. Erheblich ist Vermdgen, wenn es in der
Summe 40.000,00 € fir die leistungsberechtigte Person sowie 15.000,00 € fir jede weitere mit dieser
in Bedarfsgemeinschaft lebenden Person nicht tGibersteigt.

Die Karenzzeit verlangert sich bei einer Unterbrechung und beginnt neu, sofern drei Jahre keine Lei-
stungen nach dem SGB Il oder SGB Xll bezogen wurden.

AuBerhalb der Karenzzeit wird fir Vermogen gleich welcher Art fiir jede Person in der Bedarfsgemein-
schaft ein Betrag in Hohe von 15.000 € eingeraumt. Ubersteigt das Vermdgen einer Person in der
Bedarfsgemeinschaft den Betrag, werden nicht ausgeschopfte Freibetrdge auf die anderen Personen
in der Bedarfsgemeinschaft ubertragen.

Fur die Altersvorsorge bestimmte Versicherungsvertrage sowie andere Formen der Altersvorsorge,
die nach Bundesrecht entsprechend geférdert werden und unter bestimmten Bedingungen weitere Ver-
maogensgegenstande, die unabhéngig von der Anlageform fir die Altersvorsorge bestimmt sind, bleiben
unbericksichtigt.

Auch ein angemessenes Kraftfahrzeug fir jeden in der Bedarfsgemeinschaft lebenden erwerbsfahi-
gen Leistungsberechtigten ist nicht als Vermdgen zu berticksichtigen. Gleiches gilt fir angemessenen
Hausrat.

Wahrend der Karenzzeit ist auRerdem eine selbst bewohnte Immobilie (Hausgrundstiick oder Eigen-
tumswohnung) als Vermdgenswert geschtzt.

Nach Ablauf der Karenzzeit ist eine selbst genutzte Immobilie nur geschiitztes Vermdgen, wenn diese
eine angemessene Wohnflache hat. Welche Wohnflache als angemessen gilt, hédngt vorwiegend von
der Haushaltsgrole ab.

21. Pflichten der antragstellenden bzw. leistungsbeziehenden Person
Wer Birgergeld beantragt oder erhalt, hat insbesondere

e alle Tatsachen anzugeben, die fir die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zustandi-
gen Leistungstragers der Erteilung der erforderlichen Auskinfte durch Dritte zuzustimmen (8 60
Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil - SGB 1),

e Anderungen in den Verhaltnissen, die fur die Leistung erheblich sind oder tber die im Zusam-
menhang mit der Leistung Erklarungen abgegeben worden sind, unverziglich mitzuteilen,

e  Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zusténdigen Leistungstragers vorzulegen oder
ihrer Vorlage zuzustimmen,

e  Hinweise zu Beweismitteln und Urkunden:

Kontoauszige: Es ist erlaubt Posten auf den Kontoausziigen zu schwérzen. Geschwérzt werden
durfen nur Teile der Ausgabebuchungen.
Einnahmen durfen nie geschwarzt werden.
Bei den Ausgabebuchungen muss deutlich bleiben, fur welchen Zweck die Ausgabe getéatigt wurde.
Datum, Betrag, Art der Ausgabe z. B. Einkauf oder Mitgliedsbeitrag, missen sichtbar bleiben.
Geschiitzt sind nur solche Angaben die auf die ethnische Herkunft, politische Meinung, Glauben,
Gewerkschaftsmitgliedschaft, Gesundheit und Sexualleben hinweisen (Art. 9 Abs. 1 DSGVO).
Die eingereichten Kontoausziige werden in der Akte gespeichert.

AA19
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Niemals Originale schwarzen! Die Neubeschaffung bei den Banken ist kostenpflichtig. Kopien kon-
nen im Jobcenter angefertigt werden, so dass die Schwérzungen auf den Kopien vorgenommen
werden kdnnen.
Arbeits- und Ausbildungsvertrage: Angaben zu Beschéftigungsart, Beschaftigungsumfang, Entloh-
nung, Auszahlungszeitpunkt, Befristung und sonstige fir die Leistungsgewahrung relevanten An-
gaben mussen sichtbar bleiben.
Gehaltsabrechnungen: Da alle Ublicherweise vorkommenden Angaben auf einer Gehaltsabrech-
nung leistungsrelevant sind, sind diese ungeschwarzt ein zu reichen.
Mietvertrdge bzw. Mietbescheinigung: Bei einem Mietvertrag kdnnen nicht leistungsrelevante Pas-
sagen geschwarzt werden.

e auf Verlangen des zustandigen Leistungstragers zur mindlichen Erdrterung des Antrages oder zur
Vornahme anderer fur die Entscheidung tber die Leistung notwendiger MaRnahmen persénlich zu
erscheinen (§ 61 SGB 1).

Diese Mitteilungspflicht besteht besonders dann, wenn

e  Sie oder Ihre in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehérigen und sonstige Personen Einnah-
men erhalten - auch nur voriibergehend -, z. B. durch Aufnahme einer Arbeit (auch geringflgige
Beschéftigungen oder Nebentétigkeiten), durch Vermieten von Zimmern, Bewilligung von Renten,
Pensionen, Treuegelder, Abfindungen, Entschadigungen, Darlehen, durch Eingang rickstandiger
Forderungen, durch Lotteriegewinn usw.,

e sich die Vermdgensverhaltnisse andern (z.B. durch Erbschaft),

e eine im Haushalt lebende Person den Haushalt, wenn auch nur voribergehend, verlasst (z. B.
Krankenhausaufenthalt, Kuraufenthalt u. a.),

e ein Angehoriger oder eine sonstige Person im Haushalt aufgenommen wird,

o die Wohnung gewechselt wird,

e ein Antrag auf Zahlung einer anderen Sozialleistung gestellt wird oder friiher gestellt worden ist
(z.B. Rente, Krankengeld, Kindergeld, Berufsausbildungsbeihilfe, BAf6G u.a.).

Zur Verpflichtung einer leistungsberechtigten Person, die Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensun-
terhaltes fir sich und ihre unterhaltsberechtigten Angehérigen einzusetzen, gehért auch die Meldung
bei der Arbeitsvermittlung der jobcenter Kreis Steinfurt AGR (Arbeitslosengeld-Beziehende missen sich
bei der Agentur fur Arbeit melden). Daneben haben sich leistungsberechtigte Personen durch eigen-
standige Bewerbungen und Vorsprachen bei Arbeitgebern standig um Arbeit, ggf. auch um stunden-
weise Beschéaftigung, intensiv zu bemihen.

Gehen Sie einer Erwerbstétigkeit nach oder nehmen Sie an einer Mal3hahme zur Eingliederung in Arbeit
teil, haben Sie bei krankheitsbedingter Abwesenheit eine Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung lhres
behandelnden Arztes vorzulegen, wenn dies in einer Eingliederungsvereinbarung vereinbart worden ist.

22. Folgen fehlender Mitwirkung bzw. falscher oder unrichtiger Angaben

Kommt derjenige, der Birgergeld beantragt oder erhalt, seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und wird
hierdurch die Aufklarung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann das Jobcenter ohne weitere Er-
mittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entzie-
hen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn
der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklarung des Sachver-
halts erheblich erschwert (8 66 SGB I).

Burgergeldbeziehende sind verpflichtet, zur Verringerung ihrer Hilfebedurftigkeit vorrangige Soziallei-
stungen anderer Trager in Anspruch zu nehmen und die dafir erforderlichen Antrdge zu stellen (8 12a
SGB II). Kommen Sie einer solchen Aufforderung nicht nach, kann das Jobcenter die entsprechenden
Antrage selbst stellen (8 5 Absatz 3 Satz 1 SGB Il). Im Rahmen des Antragsverfahrens kann trotzdem
Ihre personliche Mitwirkung notwendig sein (z.B. Teilnahme an einer Untersuchung). Kommen Sie die-
ser Pflicht nicht nach und wird deshalb die Gewéahrung einer vorrangigen Leistung durch einen anderen
Sozialleistungstrager bestandskréftig entzogen oder versagt, muss das Jobcenter das Birgergeld ganz
oder teilweise entziehen oder versagen. Die Versagung oder Entziehung gilt so lange, bis Sie die Mit-
wirkung nachgeholt haben.
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Ein Verstol3 gegen die Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten kann mit einem Buf3geld nach § 63 SGB Il
oder mit einer Strafanzeige wegen Betruges nach § 263 StGB geahndet werden.

23. Kontenabrufverfahren

Zur Klarung der Einkommens- und Vermégensverhaltnisse lhrer Bedarfsgemeinschaft kann nach § 93
Abs. 8 und 9 der Abgabenordnung (AO) anlassbezogen jederzeit — auch nach Zugang des Bewilligungs-
bescheides - fiir jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ein Abrufersuchen gegeniiber dem Bundes-
zentralamt flr Steuern (BZSt) gestellt werden. Im Falle eines Abrufersuchens tbermittelt das BZSt
von den Kreditinstituten die Kontenstammdaten lhrer sdmtlichen Konten (u. a. Name des Kontoin-
habers, Geburtsdatum, Kontonummer und Verfiigungsberechtigung), soweit seit der Aufldsung der Kon-
ten nicht mehr als drei Jahre vergangen sind (8§ 93b Abs. 4 AOi. V. m. § 24c Abs. 1 Kreditwesengesetz).

24. Ersatz von Leistungen des Blirgergeldes

Wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres die Voraussetzungen fur die Gewahrung von Birgergeld
an sich selbst oder seine unterhaltsberechtigten Angehdérigen durch vorsatzliches oder grob fahrlassi-
ges Verhalten herbeigefuhrt hat, ist zum Ersatz des deswegen erbrachten Blrgergeldes sowie evitl.
deswegen gezahlter Sozialversicherungsbeitrage verpflichtet (8 34 SGB II). Als Herbeifihrung gilt auch,
wenn die Hilfebedurftigkeit erhoht, aufrechterhalten oder nicht verringert wurde. Zum Kostenersatz ist
ebenfalls verpflichtet, wer eine rechtswidrige Leistungsgewéhrung an Dritte durch vorsatzliches oder
grob fahrlassiges Verhalten herbeigefiihrt hat (§ 34a SGB II).

25. Rundfunkbeitrag (ehem. Rundfunk- und Fernsehgebuhren — GEZ)

Personen, die Leistungen nach dem SGB Il beziehen, kdnnen sich vom Rundfunkbeitrag befreien las-
sen.

Der Antrag auf Befreiung vom Rundfunkbeitrag ist bei dem Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutsch-
landradio zu stellen. Die entsprechende Bescheinigung, die dem Antrag auf Befreiung vom Rundfunk-
beitrag beigeflgt werden muss, erhalten Sie zusammen mit lhrem Bescheid tber die Gewéahrung von
Leistungen nach dem SGB II.

26. Kindergartenbeitrage der Eltern und Hundesteuer

Aufgrund des SGB II-Bezugs kann eine ErméafRigung oder Befreiung von den Kindergartenbeitrégen in
Betracht kommen.

Einzelne Stadte/Gemeinden gewahren bei Bezug von Biirgergeld eine ErmaRigung der Hundesteuer.
27. Weitergehende Informationen
Fir weitere Auskinfte oder bei Zweifeln tUber den Umfang Ihrer Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten

stehen lhnen die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Jobcenter bei Ihrer Stadt-/Gemeinde-
verwaltung bzw. der jobcenter Kreis Steinfurt AGR gerne zur Verfligung.
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Wir haben das Merkblatt zum Antrag auf Burgergeld (Grundsicherung fiir Arbeitsuchende) des
jobcenter Kreis Steinfurt erhalten.

Uns ist bekannt, dass jegliches Einkommen/Vermégen gegeniber dem jobcenter Kreis Steinfurt bei
unserer Stadt/Gemeinde anzugeben ist. Diese Mitteilungspflicht besteht auch bei versicherungsfreien
Tatigkeiten (geringfligige Beschaftigungen z. B. als Raumpflegerin, Haushaltshilfe, sonstige Aushilfsta-
tigkeiten usw.).

Uns ist ebenfalls bekannt, dass alle Anderungen in den persoénlichen, hauslichen und wirtschaftlichen
Verhaltnissen unverziglich und unaufgefordert mitzuteilen sind. Dies gilt fir sdmtliche Personen der
Bedarfsgemeinschatft.

(Ort, Datum) (Nachname, Vorname) (Unterschrift)

(Ort, Datum) (Nachname, Vorname) (Unterschrift)

(Ort, Datum) (Nachname, Vorname) (Unterschrift)

(Ort, Datum) (Nachname, Vorname) (Unterschrift)

(Ort, Datum) (Nachname, Vorname) (Unterschrift)

(Ort, Datum) (Nachname, Vorname) (Unterschrift)
Hinweis:

Dieses Merkblatt ist von allen volljahrigen Personen der Bedarfsgemeinschaft zu unterschreiben!
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	1. Wer ist für die Leistungsgewährung zuständig?
	Das jobcenter Kreis Steinfurt hat die Aufgabe der Bewilligung von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen (Ausnahme: Für die Gemeinden Lienen, Laer, Horstmar, Nordwalde, Greve...
	Dort stehen Ihnen Ansprechpersonen für alle Fragen rund um das Bürgergeld zur Verfügung. Vor Ort erhalten Sie auch die zur Antragstellung notwendigen Formulare. Darüber hinaus stehen die Antragsformulare auch zum Download (www.jobcenter-kreis-steinfur...
	2. Wer ist für die Arbeitsvermittlung zuständig?
	3. Aufgabe und Ziel des Bürgergeldes
	Das Bürgergeld soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig vom Bürgergeld aus eigenen Mittel...
	4. Aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in Arbeit
	5. Zumutbarkeit von Arbeit
	6. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	Zur Unterstützung der Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung, zur beruflichen Weiterbildung sowie zur Qualifizierung können die notwendigen und angemessenen Kosten übernommen werden.
	Welche Kosten dies im Einzelnen sein können, besprechen Sie bitte – bevor diese entstehen – mit Ihrer Arbeitsvermittlerin oder Ihrem Arbeitsvermittler. Insbesondere kann es sich dabei um folgende Leistungen handeln: Reisekosten zu Vorstellungsgespräch...
	7. Verpflichtung zur vorherigen Antragstellung
	8. Erreichbarkeit und Ortsabwesenheit
	9. Wer hat einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts?
	10. Wer gehört zur Bedarfsgemeinschaft?
	11. Welche Personen sind von Leistungen ausgeschlossen?
	12. Soziale Absicherung (Kranken, Pflege- und Rentenversicherung)
	13. Ermittlung des Anspruchs auf Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
	14. Bedarf zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
	15. Höhe der Regelbedarfe
	16. Bedarfe für Unterkunft und Heizung
	17. Anspruch auf Gewährung von einmaligen Leistungen
	19. Einkommensanrechnung (§§ 11 – 11b SGB II)
	20. Vermögenseinsatz (§ 12 SGB II)
	21. Pflichten der antragstellenden bzw. leistungsbeziehenden Person
	22. Folgen fehlender Mitwirkung bzw. falscher oder unrichtiger Angaben
	23. Kontenabrufverfahren
	24. Ersatz von Leistungen des Bürgergeldes
	25. Rundfunkbeitrag (ehem. Rundfunk- und Fernsehgebühren – GEZ)
	26. Kindergartenbeiträge der Eltern und Hundesteuer
	27. Weitergehende Informationen

